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Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
s. Anwesenheitsliste in der Akte „Mitgliederversammlung 2 0 0 6  

1. - Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit, 

Bm und BmSt Heiio Höfer: 

„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Ehrengäste, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ich darf Sie alle zur Mitgliede~ersammlung 2006 des Gemeinde- und Städtebundes Rhein- 

land-Pfalz ganz herzlich begrüßen. Teilweise kamen unsere Mitglieder mit Bussen nach Nie- 

der-Olm. So z.B. von den Verbandsgemeinden Herrstein, Cochem-Land, Wissen, Hamm und 

Altenkirchen. Zum Teil ist sogar die komplette Riege der Ortsbürgermeisterinnen und Orts- 

bürgermeister aus den Verbandsgemeinden hier. Dankeschön für das große Interesse. lhre 

Anwesenheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, beweist uns lhre Anteilnahme an 

kommunalen Fragen, welche wir bei unseren Mitgliederversammlungen erörtern. Interne 

Fragen des Verbandes stehen heute weniger auf der Tagesordnung, so dass wir uns inhalt- 

lich auf einige andere, aber sehr spannende Problemstellungen einlassen werden. Zunächst 

jedoch möchte ich unsere Ehrengäste begrüßen und heiße sie herzlich willkommen. Unserer 

Gästeliste können Sie entnehmen, wer dankenswerterweise an unserer Mitgliederversamm- 

lung teilnimmt. Einige Ehrengäste möchte ich gerne persönlich begrüßen. 

Ich freue mich sehr über die Anwesenheit des Ministers des lnnern und für Sport des Landes 

Rheinland-Pfalz, Herrn Karl Peter Bruch, und über seine Bereitschaft, die Festansprache zu 

halten. Mit ihm begrüße ich auch die Vertreter der Ministerien. 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Bruch, in Ihrer Rede werden Sie uns die Eckpunkte der 

Regierungserklärung für die laufende Legislaturperiode erläutern und dabei sicherlich einen 

Schwerpunkt auf die anstehende Verwaltungsreform legen. Die kommunalen Spitzenver- 

bände werden in den Reformprozess zeitnah und unmittelbar eingebunden sein und werden 

sich mit ihren Argumenten einbringen können. Die Bereitschaft der Landesregierung zu gro- 

ßer Offenheit und Transparenz wissen wir zu schätzen. Beides liegt unserem Ministerpräsi- 

denten Kurt Beck, aber auch Ihnen, sehr geehrter Herr Bruch, sehr am Herzen. 

Ich heiße willkommen alle Damen und Herren Abgeordnete des Europaparlamentes, des 

Deutschen Bundestages und des Landtages Rheinland-Pfalz. Der Präsident des Landtages, 

Herr Joachim Mertes, wird ein Grußwort entrichten, wofür ich ihm bereits jetzt danke. 



Für die Fraktionen darf ich stellvertretend begrüßen Frau Schleicher-Rothmund für die SPD- 

Fraktion, Herrn Heinz-Hermann Schnabel für die CDU-Fraktion, Frau Nicole Morsblech für 

die FDP-Fraktion. Die meisten unserer Abgeordneten haben aktuell oder hatten in früherer 

Zeit kommunalpolitische Mandate inne, weshalb sie sehr viel von den uns vor Ort berühren- 

den Fragen verstehen. 

Meine Damen und Herren, die Zahl der heute anwesenden Abgeordneten beweist uns, wie 

ernst sie ihre Verantwortung nehmen, denn die vor uns liegenden Jahre werden ihnen eine 

Vielzahl von Entscheidungen abverlangen, bei den die Kommunen im Mittelpunkt stehen 

werden. 

Ich begrüße sehr herzlich -stellvertretend für alle anwesenden Vertreter der übrigen Lan- 

des- und Bundesbehörden - den Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 

Dr. Josef Peter Mertes. Ich freue mich, dass Sie als Vertreter der Aufsichtsbehörde für die 

Kommunen an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen. 

Für die Gerichtsbarkeit des Landes begrüße ich sehr herzlich den Vizepräsidenten des O- 

berverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz, Herrn Wolfgang Steppling. Dass die Rechtspre- 

chung großen Einfluss auf die Arbeit unserer Verwaltungen hat, spüren wir tagtäglich. Sehr 

positiv sind die Rückmeldungen über Seminare, bei denen Richter anhand allgemeiner Bei- 

spiele die Rechtsprechung erläutern und unseren Verwaltungsbediensteten wertvolle Tipps 

für die Praxis geben. Wir machen ja am liebsten alles richtig und von daher sind wir über gu- 

te Ratschläge auch immer sehr froh. 

Der Landesrechnungshof wird vertreten durch Herrn Ministerialrat Gerhard Knierim. Auch Ih- 

nen, Herr Knierim, herzlich willkommen. 

Gerne bei unseren Tagungen ist auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz, herzlich 

willkommen Herr Professor Dr. Walter Rudolf. 

Vom Katholischen Büro, dem Kommissariat der Bischöfe, ist Herr Ordinariatsdirektor Bern- 

hard Nacke zu uns gekommen. Herr Nacke, ich freue mich, dass Sie hier sind, wir haben in 

den beiden letzten Jahren mehrere gute persönliche Begegnungen gehabt und dabei festge- 

stellt, dass wir übereinstimmende Ziele verfolgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als seit Jahren vertrauter Gast nutzt Herr Dr. Gerd 

Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeinde- 

bundes, die Gelegenheit, uns in seinem Grußwort Neues aus der Hauptstadt zu berichten. 

Auch heute wird er Brandaktuelles vermelden können. Herr Dr. Landsberg, ich bin sehr froh, 

dass unsere Kommunen auf der Bundesebene so kompetente und streitbare Repräsentan- 



ten wie Sie haben. Dies haben die Kämpfe um die Abschaffung der Gewerbesteuer bzw. um 

den Erhalt der Gewerbesteuer oder um den Bundeszuschuss zum Wohngeld soeben wieder 

gezeigt. Herzlich willkommen in Nieder-Olm. 

Der Noch-Ortsgemeinde Nieder-Olm sind wir dankbar für die Überlassung der Ludwig- 

Eckes-Festhalle, wie immer ein ausgezeichneter Tagungsort. Ich sagte eben: Noch- 

Ortsgemeinde, das hat seinen Grund. Im Laufe dieser Veranstaltung wird unser Innenminis- 

ter der Ortsgemeinde offiziell die Stadtrechte verleihen, worauf sich Ortsbürgermeister Rein- 

hard Küchenmeister und sein Gemeinderat schon jetzt freuen. 

Für den Gemeinde- und Städtebund ist es eine große Ehre und Auszeichnung. dass diese 

Verleihung im Rahmen seiner Mitgliederversammlung stattfindet. Ich begrüße Herrn Kü- 

chenmeister, der gleich ein Grußwort sprechen wird, und seinen Rat ganz herzlich. 

Mein Gruß gilt auch den anwesenden Repräsentanten des rheinland-pfälzischen Landkreis- 

tages und des Städtetages. den Herren Ernst Beucher und Prof. Dr. Gunnar Schwarting. Die 

nächsten Jahre werden erhebliche Veränderungen der kommunalen Struktur mit sich brin- 

gen, auf die wir uns gemeinsam einstellen müssen. 

Wichtig für unsere Arbeit sind auch die übrigen kommunalen Verbände sowie die Gewerk- 

schaffen, die Versorgungskassen, die Kommunalversicherungen und die Fachverbände, de- 

ren Vertreterinnen und Vertreter ich ebenfalls sehr herzlich willkommen heiße. 

Herzlich begrüße ich die Vertreter der Kammern und der Wirtschaft, der Forst- und Landwirt- 

schaff, sowie der Hochschulen. Ebenso die zahlreichen Repräsentanten der mit dem GStB 

zusammenarbeitenden Unternehmen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Medien und die Verlage willkommen heißen, 

auf die wir bei der Erfüllung unserer Aufgaben als Verband, aber auch als jedes einzelne 

Mitglied, stark angewiesen sind. 

Vorab möchte ich allen, die seit der Mitgliederversammlung 2005 gewählt, ernannt oder in ir- 

gendeine Funktion bestellt worden sind, sehr herzlich gratulieren. Auch alle Kolleginnen, 

Kollegen und Teilnehmer, welche in dieser Zeit einen runden Geburtstag gefeiert haben und 

stellvertretend für die Geburtstagskinder -das Geburtstagskind des heutigen Tages. den 

stellvertretenden Verbandsdirektor Stefan Meiborg, darf ich ganz herzlich beglückwünschen. 

Meine Damen und Herren, zunächst zur Feststellung der Tagesordnung, sie liegt Ihnen vor 

und ich hoffe, dass Sie damit einverstanden sind. Gegenüber der Einladung bitte ich Sie, die 

Stadtrechteverleihung an Nieder-Olm ebenso aufzunehmen wie ein Kurzreferat von Rechts- 



anwalt Eckhard Kunz aus Koblenz, welches nach der Jahresrechnung erfolgen soll. Den 

Sinn des Referates werde ich gleich erläutern. 

Weiterhin ist die Beschlussfähigkeit festzustellen, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt 

3.337. Sind wir beschlussfähig? Wenn ich so in den Saal schaue, haben wir die Mindestzahl 

erreicht. Vielen Dank. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor zwei Jahren wurden mein Kollege Winfried 

Manns und ich erstmals zu Vorsitzenden unseres Verbandes gewählt. Unsere Arbeit gestal- 

tete sich bislang sehr harmonisch, was natürlich durch die hervorragende Unterstützung un- 

serer Geschäftsstelle mit Verbandsdirektor Reimer Steenbock an der Spitze, wesentlich er- 

leichtert wurde. Auch die Arbeit mit unseren GStB-Gremien macht viel Freude. Es werden 

sehr sachliche und zielführende Diskussionen geführt, die wir als Interessenverband dann in 

das Alltagsgeschäft einspeisen können. Mit unserer Mitgliederzeitschrift halten wir Sie, mei- 

ne sehr geehrten Damen und Herren aus dem kreisangehörigen Bereich, über aktuelle Ent- 

wicklungen auf dem Laufenden. Heute möchte ich mich inhaltlich auf drei Dinge konzentrie- 

ren. 

Zum einen die KAG-Änderung, 

Der von den Landtagsfraktionen SPD und CDU stark unterstützte Gesetzentwurf befindet 

sich im parlamentarischen Beratungsverfahren. In wenigen Tagen wird die Anhörung der 

kommunalen Spitzenverbände und anderer im Innenausschuss des Landtages erfolgen. Ich 

bin sicher, dass wir genügend Argumente vortragen können, welche die im Vorfeld geäußer- 

ten verfassungsrechtlichen Bedenken entkräften werden. Davon ist ja auch der Landtag wei- 

testgehend überzeugt, denn sonst hätte er den Gesetzentwurf nicht auf den Weg gebracht. 

Die Berichterstattung in der Presse verlief ein wenig unglücklich, da der oberflächliche Leser, 

der sich nur an Überschriften orientiert -und das sind nicht wenige -, meinen konnte, es 

würde eine neue Form des Abkassierens erfunden. Dem ist aber nicht so. Schon immer 

müssen anliegende Eigentümer zahlen, wenn ihre Straße erneuert wird. Dafür gab es bis- 

lang den Einmalbeitrag oder den wiederkehrenden Beitrag. Beim Einmalbeitrag zahlten nur 

diejenigen, vor deren Tür gebuddelt wurde, beim wiederkehrenden Beitrag oftmals fast die 

gesamte Gemeinde und das verteilt über mehrere Jahre - eine Regelung, die viele als sehr 

gelungen empfinden und die auch -glaube ich - über 700 mal in Rheinland-Pfalz angewen- 

det wird. Das Obervewaltungsgericht Rheinland-Pfalz hatte vor Jahren jedoch Bedenken, ob 

dieser wiederkehrende Beitrag erhoben werden dürfe. Vor allem in mittleren und großen 

Gemeinden sah das Gericht Schwierigkeiten. Aus diesem Grund wurden viele Überlegungen 

angestellt, wie eine gesetzliche Regelung aussehen müsse, die den Bedenken des Gerichts 

Rechnung trägt, den wiederkehrenden Beitrag aber weiterhin anwendbar sein lässt. Genau 

darum geht es im Gesetzgebungsverfahren, um den Erhalt einer Kostenverteilungs- und Ab- 



rechnungsmethode, die sich an sehr vielen Stellen im Land bewährt hat. Dass es immer 

noch Leute gibt, die dies rechtlich in Zweifel ziehen, ist in unserer pluralistischen Gesell- 

schaft normal. 

Die Alternative -das müssen wir auch sehen - wäre. dass es nur noch den Einmalbeitrag 

gibt und den dann auch in den Gemeinden, die bisher anders abgerechnet haben. Zur Eh- 

renrettung der Presse sei gesagt, dass dies im Kleingedruckten und im Kommentar durchaus 

zu lesen war, aber ich sagte ja eben: Wer tut das schon. 

Für die Gemeinden, die im laufenden Jahr noch Satzungen anpassen wollen oder müssen, 

haben wir auf den Tischen eine Handreichung ausgelegt. Sie kann natürlich nur den Stand 

der Beratungen bis heute berücksichtigen, noch nicht den endgültigen Gesetzestext. Halten 

Sie bitte mit Ihren Verwaltungen engen Kontakt zu unserer Geschäftsstelle, wenn Sie Bera- 

tung brauchen. 

Das zweite Thema ist die zunehmende Zahl staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen haupt- 

und ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ja. auch schon gegen Ratsmit- 

glieder. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Dort wo klare Straftaten ofi noch ver- 

bunden mit persönlicher Bereicherung vorliegen, gibt es keine Diskussionen. Aber was ist 

mit der Entgegennahme oder gar mit dem Einwerben von Spenden zugunsten der Ortsge- 

meinde oder einer ihrer Einrichtungen zum Beispiel für den Kindergarten? Hier gab und gibt 

es aktuelle Ermittlungsverfahren, wenn im Zusammenhang mit der Spende auch vertragliche 

Vereinbarungen zwischen Ortsgemeinde und Spender geschlossen wurden. Zu diesem 

Komplex wird uns nachher Herr Rechtsanwalt Eckhard Kunz aus Koblenz, der von Kollegen 

auch als Verteidiger eingeschaltet wurde, einige Hinweise geben, denn viele von uns wissen 

überhaupt nicht mehr, wo die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem verläuft. 

Meine Damen und Herren, Korruption geschieht in erster Linie heimlich. Deswegen kann 

man durchaus dafür sorgen, dass unsere Angelegenheiten sehr offen und sehr transparent 

geregelt werden. Ich denke, Herr Kunz wird uns nachher noch einen Vorschlag machen kön- 

nen. 

Als Drittes möchte ich ansprechen den Rückzug des Bundes aus dem Katastrophenschutz, 

soweit es um Brandschutzkomponenten geht. Der Landesfeuerweh~erband -ich begrüße 

bei dieser Gelegenheit dessen Landesvorsitzenden, Herrn Otto Fürst, und seinen Stellvertre- 

ter, Hermann Lossbrand -hat u.a. in einer Resolution darauf aufmerksam gemacht, dass der 

Bund sich mit Hinweis auf die Föderalismusreform nicht mehr um den Brandschutz im Ka- 

tastrophenfall kümmern will, dies sei nun ausschließlich Sache der Länder. Für uns vor Ort 

bedeutet dies, dass der Bund die von ihm beschafften und bei unseren Feuerwehren im Ein- 

satz befindlichen ca. 1.750 Fahrzeuge nicht mehr ersetzen will. Wir reden in den nächsten 



Jahren über ein lnvestitionsvolumen von ca. 13 Mio. E, das dann entweder vom Land über 

die Feuerschutzsteuer oder von uns Kommunen direkt zu finanzieren wäre. Wir müssen ge- 

meinsam mit dem Land und dem Feuerweh~erband erreichen, dass der Bund sich gar nicht 

oder aber gestreckt über einen längeren Zeitraum aus der Beteiligung zurückzieht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit will ich meine inhaltlichen Ausführungen be- 

enden und danke lhnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Nachdem ich eben Tagesordnung und Beschlussfähigkeit festgestellt habe, bitte ich Herrn 

Landtagspräsident Mertes um sein Grußwort." 

a) Präsident Joachim Mertes MdL, Landtag Rheinland-Pfalz: 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aus dem Bundestag und 

natürlich auch aus dem Landtag, 

wir kommen gerne zu dieser Versammlung, weil sehr viele von uns - die meisten eigentlich - 

kommunalpolitische Wurzeln haben. Sie begannen meist ihre landespolitische Karriere in ei- 

nem Gemeinderat. Kreistag oder Stadtrat. Wir sitzen in Mainz auch nahe beieinander auf 

dem Deutschhausplatz. Auf der einen Seite das Parlament und die Staatskanzlei sowie auf 

der anderen Seite das Freiherr vom Stein-Haus als Sitz der kommunalen Spitzenverbände. 

Heute werden wir einen Wechsel erleben -wie er vorgesehen und auch demokratisch und 

plural gut begründbar ist - von Herrn Höfer zu Herrn Manns. Bei lhnen Herrn Höfer möchte 

ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken und lhnen alles Gute für die Zukunft wün- 

schen. Herr Manns und ich kennen uns. sodass ich mich bereits heute auf eine gute Zu- 

sammenarbeit freue. 

Das Freiherr vom Stein-Haus erinnert uns daran, dass dieser Mann im nächsten Jahr 250 

Jahre alt geworden wäre. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich sicherlich an den 200. 

Jahrestag der Schlacht bei Jena und Auerstedt vor etwa vier Wochen. Hier gebe ich zu be- 

denken, dass ohne Jena und Auerstedt es natürlich keinen Politiker Freiherr vom und zum 

Stein, der zusammen mit Scharnhorst und Gneisenau Reformen anpacken konnte. Ohne 

diesen Mann würden wir möglicherweise noch weiter zurück sein. Deshalb muss er gefeiert 

werden und wir sollten uns an seinen Grundsätzen orientieren. 

Wenn wir dies tun, erinnern wir uns an einen berühmten Satz von ihm, der lautet: ,Die Kennt- 

nis vor Ort ist die halbe Arbeit'. 



Meine Damen und Herren, wenn das stimmt -und ich behaupte, dass es stimmt -, dann 

werden wir die Ortsgemeinden behalten, weil die Kenntnis vor Ort die halbe Arbeit ist. Es 

wird auch die Verwaltungsstruktur beibehalten, die in Rheinland-Pfalz mit dem Begriff Ver- 

bandsgemeine verbunden ist und von einer großen Mehrheit im Landtag getragen wird. 

Es ist so wie mit der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz. Viele haben gemeint, es wäre 

nur ein Provisorium. Aber etwas Besseres ist uns auch bis heute noch nicht eingefallen. In- 

soweit ist die Frage, wie wir ehrenamtlichen Ortsbürgermeister durch eine Verwaltung Unter- 

stützung erhalten, eine berechtigte Frage. Es gibt eine gute Antwort darauf: Die Verbands- 

gemeinde. 

Meine Damen und Herren. in der letzten Landesregierung gab es die Diskussion um eine 

Verwaltungsreform. Ich kann Sie nur alle bitten, Ihren Verstand mit einzusetzen, dass dieses 

Massaker, das einige im Kopf haben -vom Zusammenlegen ganzer Landstriche und Land- 

kreise und das Einkreisen von Städten - nicht statffindet. Wir werden in 20 Jahren sowieso 

weniger Menschen werden. Die einzigen Fragen, die an die Verwaltung zu stellen sind, sind 

die: Ist sie effektiv, ist sie nützlich, dient sie ihrem Zwecke? 

Es ist deshalb unsere Aufgabe, eine gezielte Aufgabenkritik durchzuführen. Ich erinnere dar- 

an, dass es dieses Land nicht in dieser Form gäbe, wenn nicht vor 60 Jahren, am 30. August 

1946, Kommunalwahlen gewesen wären, aus denen die beratende Landesversammlung 

hervorgegangen ist, die sich dann Landtag nannte. 

Meine Damen und Herren, das sind Geburtstage, welche wir vor uns haben und die wir auch 

mit Recht feiern werden. Wir können uns dabei freuen, dass wir 60 Jahre lang in Frieden le- 

ben und unser Land aufbauen konnten. Bereits 10 Jahre nach der Gründung des Landes 

Rheinland-Pfalz wurden die römischen Verträge unterzeichnet, die unsere gesamte Zukunft 

nachhaltig verändert haben. 

Das alles geht nur, wenn es Kommunen gibt, die lebendig sind. Dazu gehören Gemeinderä- 

te, die bereits sind, Partnerschaften zu tragen und Bürgermeister, die bereits sind, Initiativen 

zu wagen. Dazu brauchen wir eine gute Kommunalpolitik -die Politik an der Basis. 

Zu dieser Politik gehört es auch, dass der lnnenminister - und damit komme ich auch schon 

zum Schluss und will ein Beispiel für die Länge der Grußworte geben - heute Herrn Ortsbür- 

germeister Küchenmeister. sozusagen zum Stadtbürgermeister befördert. Er ist Mitarbeiter 

des Landtages und wird hoffentlich noch durch die Türen kommen -auch wenn er dabei e- 

ventuell etwas schräg gehen muss -, da er ja nun mehr als ein Ortsbürgermeister ist. 

Lieber Herr Küchenmeister, ich übermittle lhnen meinen herzlichen Glückwunsch und sage 

lhnen zu, dass Sie auch weiterhin montags und freitags für Ihre Stadt Nieder-Olm zur Verfü- 

gung stehen, damit es mir ihr auch künftig weiter- und vorangeht. 



Herzlichen Glückwunsch an Sie alle." 

b) Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, DStGB: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender Höfer, Herr Landtagspräsident Mertes, 

Herr Bürgermeister Küchenmeister, 

lieber Kollege Steenbock, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, dass Sie mich erneut zu Ihrer Mitgliederversammlung eingeladen haben und 

mir Gelegenheit geben ein Grußwort zu sprechen. Dies ist sicherlich auch Ausdruck der im- 

mer wieder zu betonenden ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Ihrem Verband und 

dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. 

Ich möchte dieses Grußwort nutzen, um zwei zentrale bundespolitische Themen aufzurufen, 

die jede Stadt und Gemeinde in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Bundesländern be- 

trifft. 

I. Hartz IV und die Unterkunftskosten 

II. Sprudelnde Steuerquellen und Unternehmensteuerreform 

I. Hark IV und die Unterkunftskosten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie alle erleben es täglich, Hartz IV ist und bleibt ein Dauerthema. Bund und Länder haben 

den Kommunen zugesagt, sie jährlich um 2,s Mrd. Euro im Rahmen dieser Reform zu ent- 

lasten. Ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, wenn ich hier durch die Reihen 

schaue, ist von dieser Entlastung bei den Kommunen kaum etwas angekommen. Das kann 

so nicht bleiben und das darf so nicht bleiben. 

Am Wochenende haben sich Bund und Länder nunmehr darauf verständigt, dass sich der 

Bund 2007 mit 4,3 Mrd. Euro an den Unterkunftskosten beteiligt. Das entspricht einem Anteil 

von 31,3 Prozent. Der Bund wollte ursprünglich nur 2 Mrd. Euro bezahlen. Die vorgesehene 

Erhöhung ist sicher ein positives Signal und ein Erfolg unserer Arbeit in Berlin. 

Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass ein gerechteres Verteilungsverfahren eingeführt wird. 

Bisher sind insbesondere die Stadtstaaten eindeutige Gewinner, während viele Kommunen 

in den Flächenländern, wie z.B. hier in Rheinland-Pfalz, nicht entlastet, sondern sogar be- 

lastet werden. Das ist nicht akzeptabel. 



Ich glaube auch, meine Damen und Herren, dass der Kampf um eine bessere Finanzausstat- 

tung der Kommunen weitergehen muss. Ich halte es für eine wichtige Aufgabe eines kom- 

munalen Spitzenverbandes, folgendes deutlich zu machen: 

Wer bessere Kinderbetreuung, mehr Jugendarbeit, mehr Schutz vor Verwahrlosung und 

mehr Anstrengungen der Kommunen im Arbeitsmarkt will. muss die Finanzkraft der Kommu- 

nen stärken. Andernfalls wird der Bürger enttäuscht und die Politikverdrossenheit gesteigert 

werden. Wer die neue Armut bekämpfen will, muss die Finanzkraft der Kommunen stärken. 

Nur so können wir vorankommen. Dies, meine Damen und Herren, ist sinnvoller als über- 

flüssige Debatten über angebliche Schichtenzugehörigkeit, die kein einziges Problem in die- 

sem Land lösen. 

Wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, meine Damen und Herren, eine immer wie- 

der geforderte „GeneralrevisionU von Hartz IV brächte uns am Arbeitsmarkt voran. Die beste 

Arbeitsverwaltung der Welt kann keine Stellen vermitteln, die es nicht gibt. Wichtigstes und 

vorrangigstes Ziel der Politik muss es sein, für die 2.8 Mio. wenig qualifizierten Langzeitar- 

beits-losen endlich eine Perspektive zu schaffen. 

Dazu gehören eine Qualifizierungsoffensive und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Nied- 

riglohnbereich. Dabei muss das verkrustete Arbeits-recht vereinfacht, die Einstellungsbarrie- 

ren reduziert und die Möglichkeiten von befristen Arbeitsmöglichkeiten erweitert werden. All 

dies ist wichtiger, meine Damen und Herren, als die ständige Diskussion über zusätzlichen 

Druck, Urlaubsbeschränkungen und sonstigen Maßnahmen. 

Die ganz große Mehrheit der Erwerbstätigen will arbeiten, es fehlen leider aber die Stellen. 

Das gesetzliche Instrument zur Missbrauchsbekämpfung, z.B. Kürzung bzw. Streichung der 

Mittel bei Nichtannahme einer Arbeit ist vorhanden, es muss allerdings konsequent ange- 

wandt werden und durch Kontrollen ermöglicht werden. 

Auch den bayerischen Vorschlag, den Hartz-IV-Empfängern den Urlaub zu streichen, halte 

ich familienpolitisch für falsch. Auch ein Arbeitsloser sollte mit seiner Familie Urlaub machen 

können, um nicht zusätzlich diskriminiert zu werden. 

Gerade die funktionierenden Sozialbindungen in der Familie sind eine wichtige Vorausset- 

zung für den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt. 

Im organisatorischen Ablauf ist es wichtig. den Arbeitsgemeinschaften aus Kommunen und 

Bundesagentur möglichst viel Eigenverantwortung zu geben. Wir brauchen nicht immer neue 

Vorgaben, weder aus Berlin noch aus Nürnberg. 

Die Eigenverantwortung der Kommunen mit entsprechenden Mitteln ausgestattet, leistet den 

besten Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Notwendig ist allerdings, den Arbeits- 

gemeinschaften bzw. den Leitern endlich die Dienstherrenfähigkeit zu geben, damit alle Mit- 



arbeiter, die ja von unterschiedlichen Behörden kommen, einheitlich und effektiv geführt 

werden können. 

I I .  Sprudelnde Steuerquellen und Unternehmensteuerreform 

Die Steuerquellen sprudeln und die Politik hat die große Sorge, wie das zusätzliche Geld zu 

verteilen ist. Gleichzeitig hat man sich in Berlin auf die Eckpunkte einer Unternehmenssteu- 

erreform verständigt. Dazu einige Anmerkungen: 

Ich kann die Politik nur davor warnen, anlässlich der sprudelnden Steuerquellen Steuerge- 

schenke zu verteilen. Nach wie vor sind die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 

chronisch unterfinanziert, das heißt, dass der Staat deutlich mehr Geld ausgibt, als er ein- 

nimmt. So haben Bund, Ländern und Gemeinden im Jahr 2006 - trotz der gestiegenen Steu- 

ereinnahmen - bis heute 31 Mrd. Euro zusätzliche Schulden aufnehmen müssen. Der Ge- 

samtschuldenstand hat damit die gigantische Summe von 1,55 Billionen Euro erreicht. Am 

Gesamtsteueraufkommen sind Bund und Länder mit jeweils rund 44 %, die Kommunen nur 

mit 12 % beteiligt. Wenn also die Steuereinnahmen tatsächlich um 30 Mrd. Euro steigen. wä- 

ren die Kommunen daran mit 3,2 Mrd. Euro beteiligt. Das reicht noch nicht einmal, um die 

gestiegenen Sozialausgaben der Kommunen (2005: 35,5 Mrd. Euro, 2006: 39,4 Mrd. Euro) 

auszugleichen. 

Der durch die Mehreinnahmen bei den Steuern gewonnene Spielraum muss zur Haushalts- 

konsolidierung und zur soliden Finanzierung und zur Stärkung der Finanzkraft der Kommu- 

nen genutzt werden. Wenn die Kommunen wieder richtig investieren können, dann werden 

auch die notwendigen Arbeitsplätze vor Ort entstehen, und wir haben eine Chance, dass 

sich der Aufschwung 2007 fortsetzt. 

Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, im jetzigen Zeitpunkt die Mehreinnahmen in die 

Krankenkassen zu investieren, denn es ist ganz ungewiss, ob die positive Entwicklung an- 

hält. Außerdem sollte man die Strukturreform erst einmal umsetzen, bevor man von vorne- 

herein zusätzliche Steuermittel investiert. 

Es gilt auch zu bedenken, dass die Maastricht-Kriterien nicht die Verschuldung auf 3,O % des 

BIP begrenzt, sondern auch vorschreibt, dass Defizit jährlich um 0,5 % zu senken. Wenn 

Deutschland 2006 die Neuverschuldung auf 2,6 % senken kann, bedeutet dies, dass 2007 

die Grenze von 2, l  % erreicht werden muss. Das wird schwer genug werden. da das Wachs- 

tum 2007 deutlich geringer ausfallen wird, als im Jahr 2006. 

Die Eckpunkte zur Unternehmenssteuerreform gehen in die richtige Richtung. Wenn wir im 

internationalen Wettbewerb bestehen wollen, müssen die nominal hohen Steuersätze redu- 

ziert werden. Gleichzeitig muss aber dafür gesorgt werden, dass die Unternehmen dann die- 



se niedrigeren Sätze auch tatsächlich zahlen, und nicht wie bisher ihre Gewinne ins Ausland 

transferieren und in Deutschland die Verluste abschreiben. Dem trägt die vorgesehene so 

genannte Zinsschranke Rechnung. Richtig ist auch die Entlastung der Wirtschaft auf 

5 Mrd. Euro pro Jahr zu begrenzen, mehr können die öffentlichen Haushalte nicht verkraften. 

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will leistungsfähige Kommunen und einen sozialen 

Staat. Sozial kann der Staat aber nur sein. wenn er seine eigene Finanzausstattung nicht 

immer weiter reduziert. Die Gleichen, die heuet eine noch höhere Entlastung der Wirtschaft 

fordern, verlangen morgen mehr Bildung, mehr Integration, eine bessere Absicherung im Al- 

ter und mehr Investitionen in Schulen und Forschung. Das ist unseriös. 

Ich halte es auch für einen großen Erfolg, dass die Unternehmenssteuerreform die Gewer- 

besteuer erhält und nicht zu einer reinen Gewinnsteuer reduziert. Ich denke, dies ist ein 

deutlicher Erfolg unserer Arbeit. Wie schrieb vor einigen Tagen der Berliner Tagesspiegel 

unter der Überschrift: „Die Macht der Bürgermeister", dass sich die Bundesregierung aus 

Furcht vor den kommunalen Spitzeverbänden und den Bürgermeistern nicht für eine Ab- 

schaffung oder Reduzierung der Gewerbesteuer entscheiden werde. 

Meine Damen und Herren, kämpfen wir gemeinsam dafür, dass die Furcht nicht ab-. sondern 

zunimmt, damit tun wir den Kommunen aber auch den Bürgerinnen und Bürgern etwas Gu- 

tes. Es gilt der Grundsatz: Nur die Tür, die quietscht, wird auch geölt. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!" 

Bm und BmSt Heiio Höfer: 

„Vielen Dank Herr Dr. Landsberg für das Grußwort und nochmal herzlichen Dank auch für die 

Aktivitäten in den letzten Monaten. 

Herr Küchenmeister, ich darf Sie bitten, Ihr Grußwort zu sprechen." 

C) Ortsbür~ermeister Reinhard Küchenmeister, Nieder-Olm: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender Höfer, 

sehr geehrter Herr Landtagspräsident Mertes, 

meine Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Staatsminister Bruch, 

liebe Ehrengäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich heiße Sie sehr herzlich willkommen in der Nieder-Olmer Ludwig-Eckes-Festhalle und 

überbringe Ihnen die Grüße der Gemeinde und des Gemeinderates. 



Ich freue mich ganz besonders darüber, dass der Gemeinde- und Städtebund Rheinland- 

Pfalz nun schon zum wiederholten Male Gast ist in unserer Festhalle. Dies zeigt mir, dass 

Sie sich wohlgefühlt haben und hoffentlich auch weiterhin wohlfühlen werden. 

Für uns Nieder-Olmer ist dies heute ein historischer Tag, weshalb ich auch ganz herzlich 

Mitglieder des Ortsgemeinderates. meine Vorgänger im Amt und verschiedene Repräsentan- 

ten der Gemeinde begrüße. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich die Anwesenheit des Präsidenten des Landtags, Herrn Joachim Mertes, und 

des Ministers des lnnern und für Sport, Herrn Karl Peter Bruch, zum Anlass nehmen, Ihnen 

Nieder-Olm kurz vorzustellen. 

Die erste urkundliche Emähnung Nieder-Olms datiert in das Jahr 900 n. Chr. Damals er- 

hielt Kaiserin Uta von Erzbischof Hatto I von Mainz den erzbischöflichen Meierhof zu 

Nieder-Olm übertragen. 

Bereits im 12. Jahrhundert war Nieder-Olm vom Mainzer Erzstift dazu ausgewählt. die 

eigenen Besitzungen im Selztal zu beschützen. 

1503 baute Kurfürst Berthold von Henneberg in Nieder-Olm ein Schloss bzw. eine Burg, 

in deren Hof eine Kapelle stand, die dem hl. Laurentius gewidmet war. Daran erinnert 

noch heute die sog. Burgschule, die etwa an der gleichen Stelle später gebaut wurde. 

1806 wurde durch Napoleon die Kaiserstraße (heute Pariser Straße) von Mainz nach Pa- 

ris gebaut. Diese Straße war bis vor einigen Jahren die einzige Nord-Süd-Verbindung in 

der Gemeinde und deshalb sehr stark vom Durchgangsverkehr belastet. Mit dem Bau 

dieser Straße wurde der größte Teil des Schlosses abgerissen, sodass nur noch wenig 

außer der kath. Pfarrkirche St. Georg von vergangenen Zeiten zeugt. 

1871 wurde die Gemeinde durch die sog. Ludwigsbahn an das Schienennetz ange- 

schlossen. Die Bahnverbindung zwischen Mainz und Alzey ist noch heute enorm wichtig 

für Nieder-Olm. Sie war mit Grundlage für ein früh nach Kriegsende sehr stark expandie- 

rendes, heute international bekanntes, Nieder-Olmer Getränkeunternehmen. 

Zusammen mit der das Rhein-Main-Gebiet direkt mit dem Saarland und Frankreich ver- 

bindenden Bundesautobahn A 63, erhalten auch heute noch Handel und Wandel wichtige 

Impulse. 

Seit 1973 ist die Gemeinde Sitzgemeinde der gleichnamigen Verbandsgemeinde und 

gleichzeitig die größte von 8 Ortsgemeinden. 

Die Einwohnerzahl mit steigender Tendenz liegt derzeit bei rund 9.100. Nieder-Olm ist 

zwischenzeitlich ein Mittelzentrum im Ergänzungsnetz. 



Am Ort befinden sich neben der Grundschule, einer Regionalen Schule, das derzeit 

größte Gymnasium in Rheinland-Pfalz mit ca. 1.600 Schülerinnen und Schüler sowie 

zwei Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen in Ganztagsform" und „motori- 

sche Entwicklung". Schließlich befindet sich in Nieder-Olm eine Außenstelle der Kreis- 

volkshochschule. Der Einzugsbereich der Schulen mit Ausnahme der Grundschule er- 

streckt sich auf weite Teile Rheinhessens und die Stadt Mainz. 

= Mehrere Kindergärten, ein Kinderhort. ein Spielkreis für Kinder unter drei Jahren sowie 

eine Kinderkrippe runden das Angebot für junge Familien ab. Auch der Kinderschutzbund 

unterhält eine Außenstelle in Nieder-Olm. 

Vor Ort befinden sich Ärzte aller Fachrichtungen, ein ärztlicher Bereitschaftsdienst, Apo- 

theken, mehrer Sportstätten, allein drei Großsporthallen davon zwei mit Zuschauertribü- 

nen für je Ca. 400 Zuschauer, mehrere Einkaufsmärkte und ein ergänzendes Angebot an 

Einzelhändlern. Das Rheinhessenbad der Verbandsgemeinde zieht auch Besucher aus 

anderen Gemeinden und Verbandsgemeinden an. 

= Mehrere Gewerbegebiete mit namhaften Unternehmen aus dem Automobilbereich, Soft- 

warehersteller, Lebensmittelketten und kleineren Handwerksbetrieben, halten mehr als 

3.000 Arbeitsplätze vor. Damit liegt Nieder-Olm über dem Durchschnitt der Gemeinden 

gleicher Größenklasse. 

Kulturelle Veranstaltungen und ein reges Vereinsleben mit fröhlichen Festen -wozu ab 

2007 vermutlich noch ein ,Stadtfest' zählt - runden das Bild Nieder-Olms ab. 

Außerdem pflegt Nieder-Olm mehrere internationale Partnerschaften. Bereits seit 1967 

besteht eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Recey sur Ource an der Cö- 

te d'Or - im nächsten Jahr also 40 Jahre. 1984 kamen Bussolengo in Italien (Provinz Ve- 

rona) und 1990 das spanische L'Alcudia in der Provinz Valencia dazu. 

Die Gemarkung Nieder-Olm umfasst 1122 ha., davon 82 ha Weinanbau. Bekannte Wein- 

lagen in Nieder-Olm sind „SonnenbergU, „GoldbergU und „KlosterbergU. Daneben werden 

Getreide, Zuckerrüben und Obst in Nieder-Olm angebaut. 

Ich hoffe, Ihnen damit einen kurzen Überblick über die Gemeinde gegeben zu haben. lhrer 

Veranstaltung wünsche ich einen guten Verlauf und freue mich, Sie wieder einmal in Nieder- 

Olm als Gast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit." 

Bm und BrnSt Heiio Höfer: 

„Vielen Dank Herr Küchenmeister, für das Grußwort. Wir wünschen lhrer Gemeinde - 
demnächst Stadt - alles Gute. 



Meine Damen und Herren. der dritte Tagesordnungspunkt heißt Jahresrechnung 2005. Ich 

dari Herrn Wirtschaftsprüfer Klemens Bellefontaine bitten, diesen Tagesordnungspunkt zu be- 

handeln." 

3. - Jahresrechnung 2005 

a) Prüfungsberichte 

- Zweckbetrieb 

- Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Dip1.-Volkwirt Klemens Bellefontaine, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Mittelrheinische 

Treuhand GmbH, Koblenz. erstattet den Prüfungsbericht. 

„Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft hat die Jahresrechnung 2005 -wie in den 

Vorjahren - erstellt. Die Jahresrechnung 2005 ist sodann für beide Haushalte geprüft worden 

von Herrn Dr. Höflich, Wirtschaftsprüfer in Mainz. Ich kann es Ihnen vorab sagen: Die Bestä- 

tigungsvermerke sind uneingeschränkt erteilt worden." 

Anschließend stellt Dip!.-Volkswirt Klemens Bellefontaine, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe- 

rater, Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, die Eckpunkte der Prüfungsberichte im 

Einzelnen heraus. 

Bm und BmSt Heiio Wöfer: 

„Herr Bellefontaine, jetzt haben Sie mich durcheinandergebracht. Sie haben es auch an der 

Reaktion im Saal gemerkt, dass auf einmal Emotionen aufkamen. Aber es gehört natürlich zu 

lhren Pflichten, diesen Hinweis zu geben. Vielen Dank. Auf der anderen Seite habe ich lhren 

Ausführungen entnommen, dass mein Kollege und ich den Laden noch nicht ruiniert haben. 

Sind zu diesem Teil des Vortrages Fragen? 

Keine. Dann könnte Herr Labonte die Entlastung beantragen". 

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäitsführung 

OB Labonte, St Lahnstein: 

„Herr Vorsitzender Höfer, 

Herr Landtagspräsident Mertes, 

Herr Minister Bruch, 

liebe Ehrengäste, 



verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

man hat sich tagelang gequält, 

wer bloß den Antrag auf Entlastung stellt? 

Nach langen Tagen, Wochen, Stunden, 

hat man einen - mich -gefunden. 

Drum erlaub' ich mir auch mal beizeiten 

die Sitzung hierzu jetzt zu leiten. 

Ich frag Euch und Minister Bruch: 

'Gibt es dagegen Widerspruch?' 

So will ich mich denn auch beeilen 

und beantrage, die Entlastung zu erteilen 

für Vorstand, Geschäftsstell' - all die Braven, 

sonst können die nicht ruhig schlafen. 

Drum frag ich Euch mit leichtem Charme: 

'Wer für die Entlastung ist, der hebe den Arm'. 

Jetzt frag ich noch nach den Strategen, 

die heute hier sind jetzt dagegen. 

Damit weitergeht auch die Veranstaltung 

so frag' ich auch noch nach Enthaltung. 

Das wafs  Ihr Leut, so sag ich heiter: 

'Jetzt geht die Tagung fröhlich weiter'. 

Herzlichen Dank. 

4. -Sponsoring und strafrechtliche Aspekte 

Rechtsanwalt Eckhard Kunz, Koblenz: 

I. Problernaufriss 

In einer Presseerklärung vom 20. September 2006 teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit, 

dass sie insgesamt 15 Verfahren gegen Bürgermeister und andere kommunale Entschei- 

dungsträger wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Zusammenhang mit der Genehrni- 

gung von Windkraftanlagen eingeleitet hat. Sowohl staatlichen Ermittlungsbehörden als auch 

betroffenen Gemeinden stellt sich die Frage, ob im Einzelfall ein noch rechtlich zulässiges 

Verwaltungshandeln vorlag oder bereits die Grenzen zur strafbaren Vorteilsannahme über- 

schritten worden sind. Denn in den untersuchten Fällen hatte keine persönliche Bereiche- 



rung der Beschuldigten stattgefunden, sondern die Vereinnahmung der Gelder zugunsten 

der Gemeinde wurde durch kommunale Gremien beschlossen und gebilligt. 

II. Strafrechtliche Bewertung des Handels kommunaler Entscheidungsträger 

Bisher lassen sich zwei Varianten finanzieller Zuwendungen an Gemeinden unterscheiden. 

Zum einen handelt es sich um einseitige Zuwendungen in Form von Spenden bzw. eines 

Sponsorings; andererseits schließen Betreiberunternehmen von Windparks und Gemeinden 

öffentlich-rechtliche bzw. städtebauliche Verträge. in denen sich Gemeinden die Zahlung ei- 

ner Entschädigung für ein kommunales Handeln - beispielsweise die Erteilung des bau- 

rechtlichen Einvernehmens - versprechen lassen. 

1. Sponsoring von Gemeinden 

Angesichts knapper Haushaltskassen werden im Zusammenhang mit der Errichtung van 

Windparks immer öfter einseitige Zuwendungen van Betreiberunternehmen an Gemeinden 

gezahlt. Folgendes Beispiel hierzu: 

Der Windkraftanlagenbetreiber realisiert in Ausnutzung einer erteilten immissionsrecht- 

lichen Genehmigung seine Windkraftanlage. Nach Errichtung bedankt sich der Betrei- 

ber beim Ortsbürgermeister für den reibungslosen Ablauf des Bauprojekts und tätigt ei- 

ne Spende, die die Ortsgemeinde für den örtlichen Kindergarten einsetzt. 

Spenden erfolgen nicht direkt als Gegenleistung für eine Diensthandlung; sie können aber 

dennoch damit in Zusammenhang gebracht werden. Der obige Beispielfall zeigt dass zwi- 

schen Gemeinde und Betreiberunternehmen kein (vertragliches) Austauschverhältnis be- 

steht und die finanzielle Zuwendung auf einer freiwilligen Entscheidung einer Privatperson 

beruht, umgekehrt die Gemeinde also keinen rechtlichen Anspruch auf die Geldzuwendung 

hat. Gerade deshalb handelt es sich um einen tatbestandsmäßigen Vorteil im Sinne einer 

Vorteilsannahme. weil eine objektiv messbare Besserstellung der Gemeinde ohne entspre- 

chenden Anspruch erfolgt ist Unbeachtlich dabei ist dass bestenfalls ein rein altruistisches 

Handeln des Amtsträgers bei Entgegennahme der Gelder vorlag, da nicht ihm selbst son- 

dern der Gemeinde der finanzielle Vorteil letztlich zukommt. Der Gesetzeswortlaut erfasst je- 

doch in seiner nunmehr aktuellen Formulierung auch die Fälle, in denen der Vorteil einem 

Dritten - einer Gemeinde, einer kommunalen Einrichtung oder Behörde -zukommt und eben 

nicht bei dem Amtsträger verbleibt. 

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen fokussieren sich hierbei auf kommunale Entschei- 

dungsträger, die bei Entgegennahme von Spenden stets als Amtsträger im Sinne des Straf- 

rechts handeln und folglich taugliche Täter einer Vorteilsannahme sind. Allerdings hat der 

Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung das Täterbild zugunsten von gewählten 

Mitgliedern der Gemeindevertretung. den kommunalen Mandatsträgern, erheblich einge- 

schränkt. Nunmehr soll eine Strafbarkeit von kommunalen Mandatsträgem wegen Vorteils- 



annahme entfallen, wenn sich deren Handeln in Wahlen und Abstimmungen innerhalb des 

Gemeinderats oder in dessen Teilen - wie Fraktionen und Ausschüssen - erschöpft. In die- 

sen Fällen komme lediglich eine Strafbarkeit wegen Abgeordnetenbestechung (§ 108e 

StGB) in Betracht, wenn eine Stimme gekauft oder verkauft wird. 

Der Tatbestand einer Vorteilsannahme verlangt zudem, dass die finanziellen Muffel im Hin- 

blick auf eine Diensthandlung - zumindest stillschweigend - gefordert, versprochen oder an- 

genommen wurden. Ein solcher Zusammenhang wird bejaht, wenn Zuwendungen aus dem 

bloßen Anlass einer Diensthandlung erfolgen - mithin keinen konkreten Bezug zum Ergebnis 

haben. Erfasst werden mithin Zuwendungen zur „KlimapflegeU, für abgeschlossene Amts- 

handlungen oder zur Erfüllung irgendeiner in den Tätigkeitsbereich des Amtsträgers fallen- 

den Aufgabe. Gleiches gilt für Zuwendungen in Bezug auf Diensthandlungen, die ohne die 

Spende in identischer Art und Weise hätte ergehen müssen (gebundene Entscheidung). 

Hierzu ein weiteres Beispiel: 

Die Ortsgemeinde verspricht die Erteilung ihres gemeindlichen Einvernehmens gemäß 

§ 36 BauGB für die Errichtung einer Windkraftanlage auf dem Gemeindegebiet und er- 

hält im Gegenzug eine Abstandszahlung für ihr Mitwirken und Entgegenkommen. Die 

Baugenehmigung ist rechtmäßig, die Entscheidung des Amtsträgers daher nicht zu be- 

anstanden. Das Einvernehmen wäre folglich auch ohne die Zahlung in gleicher Weise 

ergangen. 

Unter Wertungsgesichtspunkten könnte man die Auffassung vertreten, dass hier keine unlau- 

tere Beeinflussung gegeben sei, da die Entscheidung faktisch unabhängig von der Spende 

ergeht. Eine solche Annahme greift zu kurz. Zum einen reicht die grob bestimmbare Dienst- 

handlung aus, sodass eine genaue Vorstellung des Spenders vom Ausgang der Entschei- 

dung nicht notwendig ist, um einen Zweck-Mittel-Zusammenhang zu begründen. Zum ande- 

ren erweckt auch die Zuwendung in Verbindung mit gebundenen Entscheidungen den An- 

schein, dass der Amtsträger beeinflusst wurde. In den Augen einer Bürgerinitiative könnte so 

beispielsweise der Eindruck entstehen, dass die Zuwendung die Entscheidung seitens der 

Gemeindevertreter beeinflusst hat. 

2. Öffentlich-rechtlicherlstädtebaulicher Vertrag 

Im Gegensatz zu einseitigen Zuwendungen begründet ein Vertrag ein Gegenseitigkeitsver- 

hältnis - Leistungen werden zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht. In öffentlich- 

rechtlichen und städtebaulichen Verträgen verpflichten sich Gemeinden deshalb zunehmend 

u.a. zur Erteilung des baurechtlichen Einvernehmens oder zur Erstellung eines Bebauungs- 

plans gegen Zahlung einer Entschädigung bzw. Vergütung für entstehende Nachteile. Nach 

Auffassung der Rechtsprechung liefert in diesen Fällen allerdings der Vertragsschluss selbst 

- und ein etwaiger vertraglicher Zahlungsanspruch - den strafrechtlich zu sanktionierenden 



Vorteil. Denn für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) kann die 

Gemeinde keine Gebühren oder sonstige Kostenerstattungen verlangen, weil das Gesetz 

dies nicht vorsieht. Umgekehrt hat das Betreiberunternehmen einen gesetzlichen Anspruch 

auf die Erteilung des Einvernehmens, soweit keine baurechtlichen Bedenken bestehen. 

Eine Ausnahme besteht seit Einführung von § 11 BauGB für städtebauliche Verträge. Mit de- 

ren Normierung bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck. dass der bloße Abschluss eines sol- 

chen Vertrages keinen sanktionierbaren Vorteil im Sinne des Strafrechts bildet. Gleichzeitig 

begrenzt er den zulässigen Inhalt solcher Verträge. um so eine Aushöhlung der strafrechtli- 

chen Bestechungstatbestände zu verhindern. Die Grenze zur strafbaren Korruption soll dort 

gezogen werden, wo eine finanzielle Zuwendung nicht mehr auf der geschuldeten Leistung 

beruht oder die Zuwendung selbst unangemessen ist und in einem erkennbaren Missver- 

hältnis zur Leistung des Amtsträgers steht § I I Abc. 2 BauGB. Auch eine Qualifikation un- 

angemessen hoher finanzieller Zuwendungen als Entschädigung für Wegenutzung" u.ä. ma- 

chen ein solches Austauschverhältnisses unzulässig, wenn die hierfür anzusetzenden Ent- 

schädigungssummen zu hoch sind oder das Betreiberunternehmen einen öffentlich- 

rechtlichen Anspruch auf die Wegenutzung hat. Hierzu ein letztes Beispiel: 

Die Ortsgemeinde stellt dem Windkraftanlagenbetreiber einen öffentlichen Weg zum 

Überfahren zur Verfügung. Hierfür soll der Windkraftanlagenbetreiber einen Pauschal- 

betrag von mehreren hunderttausend Euro an die Gemeinde zahlen. 

In dem fiktiven Fallbeispiel fehlt es an einem angemessenen Austauschverhältnis zwischen 

den vertraglich vereinbarten Leistungen, soweit der Wege eine öffentliche Straße darstellt 

und der Windkraftanlagenbetreiber ein allgemeines Nutzungsrecht hat. Anderes kann nur 

gelten, wenn es sich um einen privaten Wirtschaftsweg handelt, der beispielsweise allein der 

Benutzung für den landwirtschaftlichen Verkehr dienen soll. In einem zweiten Schritt wäre 

dann zu prüfen, ob der vereinbarte Zahlbetrag in einem angemessenen Verhältnis zur ge- 

währten Art der Nutzung steht. 

III. Verhaltensrichtlinien für strafloses Handeln 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass sowohl bei der Entgegennahme einseitiger Zu- 

wendungen als auch beim Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen mit Betreibern von 

Windparks das Risiko eines strafrechtlich sanktionswürdigen Verhaltens erheblich ist. Hinzu 

kommt, dass Gesetzgeber und Rechtsprechung mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie „An- 

gemessenheit", „Äquivalenzu oder „Zweck-Mittel-Zusammenhang" arbeiten. Der Bundesge- 

richtshof hat deshalb in neuerer Rechtsprechung Arbeitsmethoden und Richtlinien definiert, 

bei deren Einhaltung finanzielle Zuwendungen privater Dritter von Amtsträgern angenommen 

werden können. In Anlehnung an die Problematik der Drittmittelbeschaffung im Hochschul- 

Wesen wird der Straftatbestand einer Vorteilsannahme verneint, wenn die Gemeinde bei Er- 



halt der Zuwendungen die verwaltungsrechtlichen Verfahren und die Kriterien der „Transpa- 

renz" und der „Gewährleistung von Kontrollmöglichkeiten" einhält. Auf die Gemeinden als 

Zuwendungsempfänger angewendet bedeutet dies schließlich: 

9 Der Gemeinderat hat über die Zuwendungen von privaten Unternehmen in öffentlicher 

Sitzung zu beschließen. 

9 Der Gemeinderat als höchstes Organ übernimmt in beamtenrechtlichen Angelegenhei- 

ten die Funktion der obersten Dienstbehörde. 

9 Das Schriftformgebot ist einzuhalten, d.h. alle mit der Zuwendung in Zusammenhang 

stehenden Vereinbarungen sind schriftlich zu dokumentieren und dem Gemeinderat 

zugänglich zu machen. 

9 Im Zweifel ist ein unabhängiger Rechtsberater (beauftragter Rechtsanwalt, Rechtsauf- 

sichtsbehörde) hinzuzuziehen, um nach einer gutachterlichen Prüfung den Vorsatz 

des Handelnden entfallen zu lassen. 

Zusätzlich wird bei Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge und städtebaulicher Verträge 

verlangt: 

P Gesetzlich normierte Verfahrensvorschriften sind einzuhalten 

9 Materiell-rechtliche Grenzen über die Zulässigkeit städtebaulicher Verträge sind zu 

beachten, insbesondere über Art und Umfang der Gegenleistung bzw. Höhe der ver- 

einbarten Zuwendungen. 

9 Bei Verträgen ist die Angemessenheit einer einverlangten Zahlung im Vertrag mög- 

lichst ausführlich zu begründen. 

9 Die Gemeinde darf sich keine - wie auch immer - unbegründete Zuwendung verspre- 

chen lassen. 

Bei Beachtung der aufgezeigten Richtlinien ist eine Strafbarkeit zu verneinen. Selbst wenn in 

einzelnen Punkten eine abweichende Rechtsauffassung von den Strafveriolgungsbehörden 

vertreten werden sollte, fehlt es so nachweisbar am Vorsatz des Amtsträgers 

IV. Ausblick und Appell an den Gesetzgeber 

Ungeachtet der durch den Bundesgerichtshof zwischenzeitlich festgelegten Kriterien ver- 

bleibt ein rechtliches Risiko für kommunale Amtsträger im Zusammenhang mit der Entge- 

gennahme von Sponsoring-Mitteln und bei Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge. Eine ef- 

fektive Arbeit und Umsetzung sowie Verwirklichung kommunaler Projekte zum Nutzen der 

Gemeinde und ihrer Bürger wird hierdurch behindert und verzögert. Aus diesem Grunde 

muss der Appell an den Gesetzgeber lauten, zur Schaffung von Rechtssicherung im Interes- 

se aller Beteiligten alsbald eine gesetzliche Regelung einzuführen. Beispielhaft kann hier auf 



den neuen Absatz 4 des 78 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg verwiesen werden, 

in dem es heißt: 

„Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach g 1 Abc. 2 Spenden, Schenkun- 

gen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, 

die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 beteiligen. Die Einwerbungen 

und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 

Bürgermeister sowie den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung ent- 

scheidet der Gemeinderat. Die Gemeinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die 

Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersen- 

det ihn der Rechtsaufsichtsbehörde." 

Bm und BmSt Heiio Höfer: 

„Vielen Dank Herr Kunz, ich denke, für uns bleibt das Fazit, dass wir wissen, dass hier Dinge 

unklar sind und dass wir das bedenken müssen. Ich wiederhole aber nochmal, was ich vorhin 

gesagt habe: Sorgen Sie für Transparenz und Offenheit in diesen Dingen, sorgen Sie dafür, 

dass die Leute das mitbekommen. Das ist der erste und wichtigste Schritt, dass man sagen 

kann ,Ich habe ja hier nicht hinterm Berg gehalten'. Natürlich gibt es dann Diskussionen, aber 

ich glaube, dass auch Spender dies verstehen, wenn man ihnen das nahe bringt. Ansonsten 

haben Sie mit Ihrem Fazit ja gesagt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, solches auch er- 

laubt zu tun und wenn der Gesetzgeber helfen kann, hier Klarheit zu schaffen, dann wird er 

das -denke ich - auch tun. Auf der anderen Seite sollten wir auch eines wissen: Da ist auch 

diese Regelung in der baden-württembergischen Gemeindeordnung, sie ist natürlich kein 

Freibrief zum Begehen von Straftaten, sondern es ist ein Klarstellen der Dinge, die wir sowie- 

so tun dürfen. Nur hat es eben in der Vergangenheit ein paar Irritationen gegeben und das 

sollte auch beseitigt werden. 

Nach der Tagesordnung käme nun ,Rheinland-Pfalz und seine Kommunen'. Der lnnenminister 

hat das Wort." 

5. - Rheinland-Pfalz und seine Kommunen - Eckpunkte der Reqierungserklärung 
für die 15. Wahlperiode des Landtaqs Rheinland-Pfalz 2006-2011 

a) Verleihunq der Stadtrechte an die Gemeinde Nieder-Olm 

Karl Peter Bruch. Minister des lnnern und für Sport: 

„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 



zunächst möchte ich den Ortsbürgermeister, der hier heute Morgen offensichtlich ein Bewer- 

bungsgespräch geführt hat, als er seine Gemeinde vorgestellt hat, zu mir bitten und ihm die 

Urkunde überreichen. 

Ich bin vorhin gefragt worden, warum Nieder-Olm nunmehr Stadtrechte genießen soll und was 

denn Besonderes an Nieder-Olm sei. In meiner Amtszeit ist es das dritte Mal, dass eine Stadt 

per Ministerratsbeschluss ernannt wird; dieser wird vom Ministerium des lnnern und für Sport 

vorbereitet. Aus zwei Gründen habe ich mir Nieder-Olm zuerst einmal selbst angeschaut. Zum 

einen, weil es relativ nahe an Mainz grenzt und zum Zweiten, weil es nicht unumstritten war, 

ob Nieder-Olm Stadtrechte bekommen soll. Welche Situation liegt in Nieder-Olm wirklich vor, 

ist es eine Stadt, die Mittelpunktfunktion hat? Ist es eine Stadt, die Versorgungswünsche erfül- 

len kann, die weitergehen, als man dies üblicherweise von einer Ortsgemeinde erwartet? Wie 

sieht das mit den Verkehrsverbindungen aus? Und wie mit dem historischen Hintergrund? Wie 

sieht es aus mit den Möglichkeiten, die sich vor Ort bieten und was hat man bisher in Nieder- 

Olm gemacht? Ist das alles auf einem Weg, von dem man sagen kann, es wird eine Fortent- 

wicklung geben und ist es gerechtfertigt, der Ortsgemeinde Nieder-Olm die Stadtrechte zu ver- 

leihen? Sie wissen, zu früherer Zeit hatte der Begriff 'Stadt' eine andere Dimension als heute. 

Gott sei Dank bekommt Nieder-Olm mit der Verleihung nicht mehr Geld vom Land. was beru- 

higend ist! Aber es ist natürlich aufgrund dieser Ernennung zur ,.Stadt Nieder-Olm" auch eine 

Situation denkbar, die in Rheinhessen dazu führt, dass auch andere sich daran erinnern, über 

entsprechende Anträge nachgedacht zu haben. Aber ich meine, Nieder-Olm - wie gesagt, ich 

habe es mir angeschaut, lieber Herr Küchenmeister - hat gute Grundlagen geschaffen, um 

diesen Begriff der „Stadt" zu erfüllen. Jetzt muss Nieder-Olm noch ein wenig mehr tun. Wir 

werden weiter über die Entwicklung dieser Stadt reden müssen, aber es ist berechtigt, diesen 

Titel zu verleihen, und wenn dies noch am heutigen Tage geschieht, am 62. Geburtstag des 

Landrates, der mit einem großen Geschenk hinter dem neuen Stadtbürgermeister steht, so 

denke ich, es ist angemessen und richtig, lieber Herr Küchenmeister, Ihnen heute die Verlei- 

hungsurkunde zu überreichen. 

Die Urkunde hat folgenden Wortlaut: 

,Die Ortsgemeinde Nieder-Olm hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Gemeinde 

mit zentralörtlicher Funktion und gewachsener gewerblicher Bedeutung entwickelt. Siedlungs- 

form, Gebietsumfang, Einwohnerzahl und ein aktives wirtschaftliches, soziales und kulturelles 

Leben geben der Ortsgemeinde ein kleinstädtisches Gepräge. Der Ortsgemeinde Nieder-Olm 

in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird daher gemäß § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung in 

der Fassung vom 31. Januar 1994 auf Beschluss der Landesregierung vom 24. Oktober 2006 

die Bezeichnung ,Stadt' verliehen. 

Mainz, den 6. November 2006. Der Minister des lnnern und für Sport" 



b) Rheinland-Pfalz und seine Kommunen - Eckpunkte der Reqierungserklärung 

Karl Peter Bruch, Minister des lnnern und für Sport: 

,,Meine Damen und Herren, ich habe die Überschrift zur Einladung gelesen, wonach die Kom- 

munen und die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Thema der Festrede sein sollen. 

Der Ministerpräsident hat dafür etwa eineinhalb Stunden gebraucht. Sie können sich nun also 

beruhigt zurücklehnen, wenn ich auf all das eingehen soll, was die Kommunen betrifft. Ich 

denke, Sie sind damit einverstanden, wenn ich Ihnen kurz einige Schwerpunkte vortrage. 

Der erste Schwerpunkt betrifft das, was aktuell von Herrn Höfer angesprochen wurde, der 

zweite das, was sich im Moment aktuell auf der Agenda befindet, und ein dritter lautet: Wie 

geht es weiter mit der Frage der Gebiets- und Kommunalreform. Und wenn ich etwas einflech- 

te zum LEP IV und ähnlichem mehr, dann sehen Sie es mir einfach nach, weil es gerade ak- 

tuell ist. 

Zum Ersten: 

Ich möchte nichts zur KAG-Änderung sagen, weil eine Neuregelung im Gange ist. Im Übrigen 

war ich 22 Jahre Bürgermeister. ich weiß gar nicht, wie viele Veranlagungen sich da geändert 

haben. Ich glaube, viermal haben wir den Maßstab zur Veranlagung in meinem Städtchen än- 

dern müssen, weil nie ein Maßstab so war, dass man sagen konnte, er hält über lange Zeit. 

Von daher gesehen sehe ich es mit einer gewissen Gelassenheit. 

Ich möchte noch etwas zu dem vorhergehenden Vortrag sagen, und zwar zur Frage der Vor- 

teilsannahme. Ich hatte schon relativ früh mit Herrn Steenbock. mit Heijo Höfer und Herrn 

Manns ein Gespräch über die Frage, wie wir die Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister vor dem Überziehen mit Ermittlungsverfahren und Anklagen schützen. Wir wer- 

den - jedenfalls ist das der Vorschlag, den das Ministerium des lnnern und für Sport machen 

wird -analog der baden-württembergischen Regelung dem Landtag eine Regelung für die 

Kommunalverfassung vorschlagen. 

Wir werden auch über den § 85 Gemeindeordnung reden. Wir ein bisschen mehr Freiheit 

schaffen, weil es hier einige Probleme gibt. Ich vermag nicht einzusehen, dass man beispiels- 

weise in der Stadt Neuwied eine Investitionsentscheidung treffen will, wobei sich die eigenen 

Stadtwerke an der Investition nicht beteiligen dürfen, die Stadtwerke von Wiesbaden jedoch 

dort ein Angebot abgeben. Deshalb reden wir mit dem Wirtschaftsminister darüber, wie wir 

das Ganze hinbekommen. 

Was uns weiterhin beschäftigt, ist die Frage, wie es mit der Umsetzung ,Doppik' weitergeht. 

Auch da gab es ein Gespräch. Wir haben einen Zeithorizont und der Zeithorizont ist ausrei- 

chend, um die Doppik entsprechend umzustellen. Die Frage des Wegfalls der Bedarfszuwei- 

sung und eines neuen Härtefallfonds hat uns auch schon in die Diskussion gebracht. Sie mer- 



ken schon, der Gemeinde- und Städtebund ist immer wieder in Diskussion mit mir, weil wir na- 

türlich auch dort versuchen, eine Linie zu fahren, die den Ortsgemeinden und den Mitgliedern 

im Gemeinde- und Städtebund entgegenkommt. Immerhin ist es so, dass sich jetzt alle drei 

kommunalen Spitzenverbände über die Verteilung der 48 Millionen beschweren. Da muss ich 

sagen, liege ich offensichtlich richtig mit dem Verteilungsmaßstab. 

Sie wissen, dass wir für die Ortsgemeinden den Schwellenwert für die Schlüsselzuweisungen 

A heraufgesetzt haben: Er soll nicht mehr 73, sondern mehr als 76 %-Punkte betragen. Von 

daher gesehen ist auch gewährleistet, dass etwas bei den Ortsgemeinden bleibt und die Ver- 

teilung der 48 Millionen entsprechend wirkt. 

Was uns im Moment aktuell beschäftigt, ist die Frage der kommunalen Stellenobergrenzen. 

Wir haben vorgeschlagen, dass wir die Verordnung ändern und den Gemeinden mehr Freiheit 

in dieser Frage geben. Der Ministerpräsident ist der Meinung, wir könnten diese Vorschriften 

ganz abschaffen. Dieser Meinung war ich partiell auch, bin es auch noch. Es gibt aber Prob- 

leme, weil der Landtag jetzt die Kompetenz für das Besoldungsrecht hat. Deshalb sind wir da- 

bei, eine Lösung zu finden, die Sie, die im Moment die Haushalte für 2007 aufstellen und eine 

Einstufung vornehmen, in die Position versetzt, höhere Einstufungen vornehmen zu können, 

ohne dass die Kommunalaufsicht - mit Herrn Präsident Dr. Mertes werde ich reden - dann 

dort eingreift. Es ist schwierig, weil die Verordnung noch nicht in Kraft ist. Andererseits -wenn 

man die Verordnung in Kraft setzt - machen wir den ersten Schritt. Dabei würde jedoch nur 

teilweise das erfüllt, was z.B. die Landkreise gerne hätten. Wir könnten besser arbeiten, wenn 

wir die Rechtsgrundlage im Landesbesoldungsgesetz hätten. Vor diesem Hintergrund ist es 

eine Sache, die wir relativ schnell lösen werden. Ich führe darüber jedenfalls Gespräche, auch 

mit den Fraktionen. 

Dankbar bin ich für den Hinweis bezüglich der Unterkunftskosten. Ich will darauf hinweisen, 

dass wir im Ministerrat darüber gesprochen und den Ministerpräsidenten auch gebeten haben, 

für eine Lösung einzutreten, die oberhalb von 4 Milliarden liegen müsste. Wir waren der Mei- 

nung, es müssten mehr als 4,3 Milliarden sein, sind jedoch auch der Meinung, diese 4,3 Milli- 

arden sind ein Erfolg, weil es tatsächlich so ist, dass das Land Rheinland-Pfalz mit seiner gu- 

ten Struktur in diesem Bereich schlechter gestellt wäre als alle anderen. Daher halte ich diese 

Entscheidung für ganz vernünftig und richtig. 

Meine letzte Bemerkung zu diesem aktuellen Teil: Wir sind im Moment mit dem Bund in Dis- 

kussionen über den Rückzug aus dem Katastrophenschutz beziehungsweise aus dem Zivil- 

schutz, das ist die korrekte Bezeichnung. 

Ich hatte mit dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily einen Dissens über den Iän- 

derübergreifenden Katastrophenschutz. Er wollte damals unbedingt als Lehre aus Elbe- und 

Oderhochwasser einen übergreifenden Hochwasserschutz haben, mit der Kompetenz beim 



Bund. Wir haben das abgelehnt und gesagt, dass wir das allein lösen werden. Nunmehr 

kommt der Bund mit der anderen Argumentation, dass er eigentlich gar nichts mit dem Katast- 

rophenschutz zu tun hat und sich zurückzieht. Ich habe im Frühjahr bereits Minister Schäuble 

darauf aufmerksam gemacht, dass dies konträr zur bisherigen Linie war. Daraufhin hat man 

Überlegungen angestellt - und im Moment sind wir gerade aktuell in Gesprächen mit dem 

Bund -weil der Bund dann vorgeschlagen hat, sich nicht ganz zurückzuziehen, sondern ein 

Task-Force-Modell einzuführen. In der gesamten Bundesrepublik werden Stützpunkte ge- 

schaffen, wo spezielle Einheiten stationiert werden sollen. Wir haben auch diesem Konzept 

widersprochen. Nicht, weil wir uns entlasten wollen, sondern weil ich denke, dass sich der 

Bund in diesem Bereich nicht aus der Verantwortung ziehen darf. 

Der Brand- und Katastrophenschutz ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Da könnte man auch 

sagen, das Land hat damit nichts zu tun. Ich habe aber ein Interesse oder das Land hat ein In- 

teresse zu sagen: Wir müssen den übergreifenden Brand- und Katastrophenschutz über die 

Gemeindegrenzen hinweg selbstverständlich sicherstellen, also gibt es deshalb ein Landesin- 

teresse. Der Bund müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass es als Vorsorge für eine 

Zivilschutzsituation einen übergreifenden Zivilschutz gibt. Von daher gesehen sind wir - wenn 

man so will - im Streit. Ich bin verhalten optimistisch, dass wir eine sog. Kleinlösung hinbe- 

kommen, weil wir zum ersten Mal - ich bin seit 2001 als Staatssekretär und als Minister bei 

den Gesprächen der lnnenministerkonferenz dabei gewesen -eine Situation von 16:O haben. 

Alle Länder gegen den Bund. Das gab es nicht immer. 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zu dem machen, was auf der Einladung angekün- 

digt wird. Die Frage nach dem Schwerpunkt der Kommunalpolitik in der Regierungserklärung? 

Sie wissen, Sie kennen die Regierungserklärung zum großen Teil, Kommunen sind für uns - 
jedenfalls für diejenigen, die jetzt in der politischen Verantwortung stehen - Partner bei der 

Gestaltung der Landespolitik. Es gibt ja praktisch kein Ressort, dessen Aufgaben nicht auch 

kommunale Belange berühren. Dies führt zu einer enormen Bandbreite von Themen, die glei- 

chermaßen für das Land und die Kommunen bedeutsam sind. 

Wir wollen eine bürgerfreundliche Entwicklung der Kommunen stärken und diese zukunftsfä- 

hig machen. Wir haben eine demographische Entwicklung, bei der wir bei jetzt 4 Millionen 

Einwohnern davon ausgehen können, dass die Einwohnerzahl langsam sinkt. Wir haben in 

diesem Jahr zum ersten Mal weniger Einwohner, aber es wird nicht den großen Abschwung 

geben in den Einwohnerzahlen, sondern es wird sich sehr moderat verhalten. Jedenfalls müs- 

Sen wir darauf achten, dass diese Menschen, die dann bei uns in Rheinland-Pfalz wohnen. die 

3,6 Millionen oder 3.8 Millionen Menschen, in den Kommunen dann auch entsprechende Leis- 

tungen bekommen können. Leistungen für den Lebensunterhalt, für das, was sie täglich brau- 

chen, aber auch die Leistungen, die erbracht werden müssen von einer Kommune, von einer 

Verwaltung. 



Wir wollen deswegen - das war von Anbeginn mein Credo, das habe ich schon immer ver- 

sucht, im Landtag oder auch als Bürgermeister - Fördermöglichkeiten zusammenzubinden. 

Sie wissen, es gibt den Begriff der Doppelförderung, was nicht geht, aber es gibt den Begriff 

der kooperierenden Förderung, wenn man es so nennen will. Ich habe gerade in der letzten 

Woche mit meiner Kollegin Margit Conrad zum Thema Stadtsanierung zusammen gesessen. 

Wir wollen nicht, dass draußen weiter Baugebiete erschlossen werden, sondern wir wollen in 

den Ortskern hinein. Stellen wir dort fest, dass wir alte Bausubstanz haben, die wir moderni- 

sieren können, wo wir auch Energieeinsparungen erzielen können, dann sollten wir das unter- 

stützen. Es muss doch möglich sein, dass wir Dorferneuerungsmittel und Wohnungsbaumittel 

und Energieeinsparmittel zusammenbinden können zu einem Konstrukt, bei dem der Bürger 

oder die Bürgerin in die Lage versetzt wird, nicht nach Außen ziehen zu müssen, sondern die 

alte Bausubstanz so instand setzen zu können, dass er mit seiner Familie, mit seinen zwei 

Kindern oder mit den Großeltern dort zusammen wohnen kann. Das muss doch möglich sein. 

Und wir versuchen das, wir werden das tun. Wir haben jetzt fünf Projekte herausgesucht, wo 

wir das beispielhaft voranbringen wollen. Es gibt eine Menge Dinge, die man zusammen brin- 

gen. wo man Entwicklungen verdichten kann. Das hat auch etwas mit der Leistungsfähigkeit 

unserer Kommunen zu tun und mit der vor uns liegenden Frage wie die Landesregierung mit 

dem wichtigen Hinweis aus der Regierungserklärung und der kommunalen Verwaltungsreform 

umgeht. 

Oft wird das Thema unter dem Gesichtspunkt einer ,Gebietsreform' diskutiert. Der Landtags- 

präsident hat das schon einmal angesprochen. Wenn Sie sich die Bevölkerungsdichte anse- 

hen, stellen Sie fest, dass die Situation unterschiedlich aussieht. Wir haben heute 3 Millionen 

Einwohner in 24 Landkreisen. Es gibt die Milchmädchenrechnung. die in der Frage mündet, 

wie es denn aussieht, wenn später dann nur noch 2 Millionen oder 2,5 Millionen Einwohner in 

den Landkreisen leben. Geht man dann einfach in die Gebietsreform und sagt, ich teile das 

auf? Was würde denn passieren, wenn der Landkreis Bitburg-Prüm und noch ein weiterer 

Landkreis zusammengehen würden? Über die Einwohnerzahl kann man reden, über die FIä- 

che kann man nicht reden, die hat man. Und dann gibt es Leistungen, die man den Bürgerin- 

nen und Bürgern anbieten muss. Es existieren verschiedene Modelle, auch in anderen Län- 

dern. Ich bin der Meinung, die Gebietsreform würde zu kurz springen. Wir brauchen eine Re- 

form, die die Aufgabenkritik auch beim Land sieht, auch bei den Mittelbehörden, auch bezo- 

gen auf Kreis, Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden. Gesetzt sind die Ortsgemeinden, ge- 

setzt sind die Verbandsgemeinden und gesetzt sind auch die Kreisverwaltungen. Wenn das 

alles gesetzt ist, dann muss man schauen, wo man ansetzen kann. 

Ich wurde oft gefragt. woher ein Reformdruck in der Sache kommt. Es gibt ja kaum Bürgerin- 

nen und Bürger, die zu mir gekommen sind und gesagt haben ,Wir müssen die Verbandsge- 

meinde reformieren'. Es gibt keinen Bürger, der gesagt hat ,Wir brauchen keine Kreisverwal- 



tung mehr'. Also ist der Druck nicht gekommen, weil es eine allgemeine Erwartungshaltung in 

der Bevölkerung gibt, es müsse jetzt viel verändert werden, weil es nicht mehr weitergeht oder 

weil es nur anders weitergehen kann. Der Druck kommt von denen, die sich beruflich und poli- 

tisch mit der Situation des Landes beschäftigen. Also von Ihnen selbst, von den Bürgermeiste- 

rinnen und Bürgermeistern, von der Politik, von den Parteien, von den Fraktionen. Und jeder 

weiß auch, dass da etwas dran ist. Jeder weiß, dass wir, angesichts der demographischen 

Entwicklung, Veränderungen vornehmen müssen. 

Nun geht es um die Frage, wie man weiter vorgehen soll, 

Wir haben Folgendes vorgeschlagen -jetzt rede ich nur über das Verfahren, nicht über den 

Inhalt. Außer dass man, wenn man über das Verfahren spricht, auch über die Aufgabenkritik 

redet. Wir haben eine Stufe 1 eingebaut, das ist ein Gremium, in dem U. a. die Ministerien sit- 

zen, die praktisch die - ich sag es mal salopp -Arbeit leisten müssen. Vorsitz hat Staatssek- 

retär Roger Lewentz. Die innere Arbeitsgruppe, die Abteilung 3 -jetziger Abteilungsleiter ist 

Herr Hiller -, wird Hubert Stubenrauch leiten. Das wird die Arbeitsgrundlage sein. Sie werden 

tun, was notwendig ist, um der zweiten Gruppe, die von dem Minister geleitet wird. die Vorar- 

beit vorzulegen; und in dieser Gruppe werden schon die kommunalen Spitzenverbände betei- 

ligt sein. In dieser Gruppe werden wir uns auch den Sachverstand holen, der, bei bestimmten 

Fragen möglicherweise von außen, notwendig ist. Wir werden keine weitere Enquete- 

Kommission schaffen. Wir sind alle der Meinung, es gibt einen Veränderungswunsch, es gibt 

eine Veränderungsnotwendigkeit und diese Veränderungsnotwendigkeit wollen wir auch kon- 

struktiv zusammen angehen und Iösen. 

Die dritte Ebene wird eine politische Lenkungsgruppe sein. Darin werden sich die Landtags- 

fraktionen finden, natürlich auch die kommunalen Spitzenverbände, ferner die Spitzen der Par- 

teien - also KPV, SGK, von der Grünen-Liste, aber auch von der FWG, weil ich der Meinung 

bin, wir brauchen dort den gesammelten Willen zur Veränderung. Ich denke, dass dies eine 

vernünftige Lösung ist. Sie wird mehr oder minder die Gruppe sein, die die Reform im Nachhi- 

nein politisch vertreten muss. Es wird die Gruppe sein, die möglicherweise auch Aufträge ver- 

gibt nach unten, in die zweite Gruppe, und die zweite Gruppe wird Aufträge geben in die erste 

Gruppe; vergleichbar kommunizierender Röhren, weil es natürlich nicht so geht, dass der eine 

etwas tun kann und der andere nichts davon weiR. 

Wir haben uns oft gefragt, wie das zeitlich vonstatten gehen soll, und der Ministerrat hat mit 

uns darüber geredet. Wir haben gesagt, wir werden das schaffen - wenn wir die Termine offen 

ansprechen, 2009 haben wir eine Kommunalwahl, 201 1 haben wir Landtagswahl - und wollen 

uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Wir brauchen für die Aufgabenkritik eine gewisse Zeit, 

wir müssen viele überzeugen. Sie wissen, wie schwierig es ist, wenn Sie in Ihrer eigenen Ver- 

waltung und in eigenen Behörden etwas verändern wollen: Sie müssen viele Menschen mit- 

nehmen und wir wollen all das Iösen und bis 2011 einen Lösungsvorschlag erarbeiten, denn 



nach 201 1 soll die gesetzliche Umsetzung durch den neuen Landtag erfolgen. Das heißt also, 

all dies muss innerhalb einer bestimmten Zeit geschehen. Wenn man dann die Termine be- 

trachtet, stellt man fest, dass wir so sehr viel Zeit gar nicht haben. 

Das ganze Konstrukt wird natürlich einzubinden sein in die jetzt schon laufenden Beratungen. 

Wir sind im Landesentwicklungsprogramm IV. Das LEP IV ist im Ministerrat in der ersten Le- 

sung gewesen und übermorgen in der zweiten Lesung, danach werden wir es in die Anhörung 

geben. Die Verbände werden es bekommen. Das LEP IV ist durchzogen von der Frage, wie 

wir mit der demographischen Entwicklung umgehen. Es ist aber auch durchzogen von der 

Maßgabe, dass wir die zentralen Orte halten wollen, dass wir die Mittelpunktfunktionen erhal- 

ten wollen, dass wir die Mittelzentren, die eine zentralörtliche Funktion haben, stärken wollen. 

Wir wollen keine Entleerung des Raumes, wir wollen unsere Gemeinden weiterhin in einer 

neuen Entwicklung stärken und dafür sorgen, dass sie das, was sie an Aufgaben von uns be- 

kommen -vom Land oder vom Bund - auch umsetzen können. Von daher werden wir auch 

eine Bürgerbeteiligung mit einbeziehen. Diese wird nicht so aussehen, dass der Bürger ge- 

fragt wird, ob die Verbandsgemeinde Nastätten aufgelöst werden soll, sondern es wird danach 

gefragt werden, wie die Sicht der Bürger auf die Dinge ist, was können wir verändern'. Wir 

werden auch mit den kommunalen Spitzenverbänden reden, wie denn eine solche Fragestel- 

lung zu formulieren ist. Da braucht man natürlich auch wissenschaftlichen Rat, kommunale Er- 

fahrung, da brauchen wir auch das, was bei lhnen allen da ist, nämlich die Nähe zu den Bür- 

gerinnen und Bürgern. 

Diese Diskussion wird uns im LEP IV begleiten. Wir haben dort schon einige Hinweise aufge- 

nommen zu der Frage weiterer Entwicklung von interkommunaler Zusammenarbeit, weiterer 

Entwicklung von Mittelzentren und zur Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Mittelzentren zusam- 

menzubinden, dass sie sich bestimmte Aufgaben teilen. Sie kennen das aus dem Bereich der 

Feuerwehr und ähnlichem mehr. wo wir schon in diese Richtung gegangen sind. Wir werden 

das verstärkt tun. Es ist auch vernünftig. Ich höre in vielen Gesprächen mit den Verbänden, 

aber auch in Gesprächen, die man privat oder entlang einer solchen Veranstaltung führt. dass 

das von der Grundidee her breit getragen wird. Ich weiß aber auch, dass wir diese Grundidee 

umsetzen und dabei Elan entwickeln müssen. Das wird aber ein Elan sein, den wir mit Über- 

Zeugungskraft untermauern müssen. Es hat keinen Zweck, nach vorne zu stürmen und zu sa- 

gen ,Ich habe jetzt die Lösung', sondern wir werden über die Lösung mit vielen von lhnen re- 

den und beraten müssen. Aus diesem Grunde lade ich Sie herzlich ein, dass wir ähnlich wie 

beim LEP IV, wo wir fünf öffentliche Beratungen hatten, über die Fragen ,Innenstadtstruktur', 

,Einzelhandel', ,Bodenschätze3 U. ä. mehr, ähnlich vorgehen wie dort. Wir werden Sie bitten, in 

Veranstaltungen, welche vielleicht kleiner als diese hier sind - aber effizient -, zu diesen Fra- 

gen nicht nur Stellung zu beziehen, sondern uns auch Hilfe zu geben. 



Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Ihnen Herr Höfer, Herr Manns, aber auch bei 

Herrn Steenbock für die bisherige gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank!" 

Bm und BmSt Heiio Höfer: 

„Vielen Dank Herr Staatsminister Bruch. Der nächste Tagesordnungspunkt heißt ,Ausspra- 

che'." 

Bm und BmSt Heiio Höfer: 

Wird das Wort aus der Versammlung gewünscht? 

Zu diesem Punkt der Tagesordnung ergeben sich keine Wortmeldungen 

7. - Übertragung der Amtsqeschäfte des Vorsitzenden auf den gewählten bisherigen 
Stellvertretenden Vorsitzenden 

Brn und BmSt Heijo Höfer: 

„Dann kommt nun der spannende Moment der Übertragung der Amtsgeschäfte. Ich habe 
überlegt, wie macht man so etwas. Ich denke, wir machen das wie wir das mit der Verpflich- 
tung von Ratsmitgliedern tun, ich übergebe die Verantwortung per Handschlag an Winfried 
Manns." 

8. Schlusswort des Vorsitzenden 

BmlBmSt Winfried Manns, Konz: 

„Herr Minister Bruch, 

Herr Landtagspräsident, 

verehrte Abgeordnete, 

liebe Ehrengäste, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben Sie heute in dieser Sitzung ein bisschen mit den Freuden und Leiden eines Bür- 

germeisterlebens bekannt gemacht und ich hoffe, dass die eher aufgeräumte Stimmung nach 

der Verleihung der Stadtrechte an Nieder-Olm zurückgeblieben ist. Gestatten Sie mir aber, 

dass ich zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zu Sachthemen mache. 

Erster Punk. Kommunale Doppik 



Die kaufmännische Buchführung im kommunalen Bereich hat gerade der Gemeinde- und 

Städtebund in den letzten Jahren zwar nicht wie vielfach kolportiert gefordert, sondern nach 

den Beschlüssen der lnnenministerkonferenz und den Festlegungen in Rheinland-Pfalz aus- 

drücklich gefördert und unterstützt, um seinen Mitgliedern jede denkbare Hilfestellung bei der 

Umstellung zu leisten. Einige Kommunen haben sich da richtig gesputet, weil sie zum frü- 

hestmöglichen Zeitpunkt - auch wegen der für sie notwendigen Veränderungen der EDV - da- 

zu gezwungen waren. 

Die Übernahme in den Haushalten lässt sich jedoch nur bewerkstelligen, wenn die notwendi- 

gen Vorgaben stehen. Ich will da einfach nur Hinweise geben. Die Bewertungsrichtlinie ist 

noch nicht verbindlich vorhanden. Funkstille herrscht noch bei der Eigenbetriebs- und An- 

staltsverordnung und ich frage mal ,Was machen die W zur Gemeindeordnung'? 

Die neuen doppischen Haushalte müssen im Dezember diesen Jahres vorbereitet und in der 

Regel beschlossen werden - auch wegen des sicherlich noch nicht ausgereiften Umgangs vor 

Ort mit der Materie. Wir sollten deshalb alle gemeinsam die Kommunen darin unterstützen, 

dass dies gelingt. Auch um in einem engen Zeitraum bis 2010 insgesamt die Umstellung vor- 

zunehmen und die Gleichartigkeit der Verhältnisse herzustellen. Ich persönlich mache keinen 

Hehl daraus, dass mir die den großen Städten eingeräumte Möglichkeit, die Gesamt- und 

Konzernbilanz erst im Jahre 2013 vorlegen zu müssen, nicht gefällt, weil sich keine plausiblen 

Gründe dafür erkennen lassen. 

Zweiter Punkt: Stabilitätsfonds und Finanzausgleich 

Der Finanzausgleich hat sich für die Kommunen in den letzten Jahren stark verändert, weitere 

Belastungen sind hinzugekommen. Insbesondere die Bedarfszuweisungen haben in der aus 

meiner Sicht zweifelhaften Berücksichtigung der großen Städte für die Kommunen so restrikti- 

ve Ergebnisse gehabt, dass wir reagieren müssen. Wir haben von uns aus einen Verzicht auf 

die Bedarfszuweisungen auch wegen des erheblichen Verwaltungsaufwandes vorgeschlagen, 

die bei einer Quote von maximal 15 % betriebswirtschaftlich unsinnig sind. Wir sind allerdings, 

Herr Minister, der Auffassung. dass der Ausgleich für diesen Verzicht nicht nur in der Erhö- 

hung der umlagefähigen Schlüsselzuweisung A von 73 auf 76,5 % liegen kann. Dort müssen 

die gesamten 48 Millionen E mit eingebracht werden. weil nur so ein in etwa gleichgelagerter 

Betrag auch den wirklich bedürftigen Gemeinden zugute kommen kann und aus dem Stabili- 

tätsfonds keine weiteren Zuwendungen kommen werden, weil wir erst einmal die auf mehr als 

750 Millionen € angewachsenen Kredite an das Land zurückzahlen müssen. 



Landesentwicklungsprogramm: 

Wir stehen in der Diskussion eines neuen Landesentwicklungsprogrammes. Dabei müssen wir 

als Gemeinde- und Städtebund darauf drängen. dass entgegen der demographischen Ent- 

wicklung der Chancen der ländlichen Räume gefördert werden und nicht wie in der Trierer Er- 

klärung das Zentrale-Orte-Prinzip noch erhöht werden soll. Wir sind in Rheinland-Pfalz in ei- 

nem Flächenland und Cluster und Metropolregionen tangieren uns nur partiell. Das bisherige 

Zentrale-Orte-Prinzip muss deshalb im neuen LEP in diesem Sinne die regionale und Iändli- 

che Komponente wesentlich stärker berücksichtigen. 

Verwaltungsreform: 

Wir sind außerordentlich erfreut, Herr Minister, dass die kommunalen Spitzenverbände in den 

vorbereitenden Arbeitsgruppen für die gesetzliche Gestaltung bis 201 1 mit eingebunden sind. 

Wir sind uns auf der kommunalen Ebene der Tatsache bewusst, dass wir zu einer Änderung 

der derzeitigen Verhältnisse in den Verwaltungen verpflichtet sind. Ich bin mir aber -wie Sie - 
nicht sicher, dass dies in der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Umso wichtiger ist es, 

nach außen zu kommunizieren, wie dringlich die Sache zum Überleben unserer Kommunen 

ist, und die Bürger mitzunehmen. Das kann am besten durch Einigkeit in der Politik und in den 

kommunalen Spitzenverbänden - nur so lassen sich Kirchtürme vermeiden. Flexibilitäten im 

Kleinen, z.B. im Beamtenrecht, hätten die Kooperationsmöglichkeiten in Cochem und Kirn si- 

cherlich wesentlich erhöht. Wir wollen seitens des Gemeinde- und Städtebundes die notwen- 

dige Reform der Verwaltung offensiv mitgestalten und haben mit dem Gutachten von Profes- 

sor Dietlein hierfür eine ernst zu nehmende gutachterliche Stellungnahme zu diesem Thema 

als Diskussionsgrundlage geschaffen. Ich fordere deshalb insbesondere die kommunalen 

Spitzenverbände auf, die Diskussion über Aufgabenkritik und Zuordnung nicht in der Öffent- 

lichkeit auszutragen und die notwendigen Schritte in den Arbeitskreisen gemeinsam mit der 

Politik zu erörtern. Die gleiche Aufforderung geht natürlich auch an die Politik. Nur gemeinsa- 

mes Handeln mit gleichen Zielvorstellungen über einen langen Zeitraum führen nach meiner 

Auffassung zum Erfolg. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Heijo Höfer für die gemeinsame Arbeit in den letzten zwei 

Jahren. Ich denke, wir werden sie in gleicher Weise fortführen. Herr Minister Bruch, Sie kön- 

nen sicher sein, ,Plüsch und Plum', wie Sie Herrn Höfer und mich genannt haben, bleiben Ih- 

nen in gleicher Weise erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Steenbock und den 

Mitarbeitern in der Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche lhnen nach die- 

sem langen Morgen noch einmal alles Gute und weise auf die Möglichkeit hin, hier im Hause 

zu essen und sich am Buffet zu bedienen. lhnen allen noch einen guten Appetit sowie einen 

guten Nachhauseweg. Dankeschön." 
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Ende der Mitsliede~ersammlung: 12.00 Uhr 

Mainz, den 08.11.2006 

(~ in f r i ed  Manns ) ( Heijo Höfer ) .l,,..( 6 elrne~ 
Vorsitzender Stv. Vorsitzender \lerha 

r Steenbock \ 
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